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Vorwort zur 5. Aufl age

Für die Neuaufl age wurde der Text insgesamt durchgesehen und auf den aktuellen 
Stand gebracht. Im Unterschied zur Voraufl age wurden die beiden Fälle Nr. 12 und 
13 („Wehe dem, der Unternehmer ist!“, I und II) mit aufgenommen, die sich mit 
Problemen des „Internetrechts“ befassen. Damit ist diese Materie jetzt wieder etwas 
stärker vertreten. Der 7. Themenkomplex (Familien- und Erbrecht) wurde um den 
Fall 35 („Schadensersatz wegen Wegfalls der Ehefrau?“) ergänzt, der im Grenzgebiet 
von Delikts- und Familienrecht angesiedelt ist.

Der moderne Gesetzgeber macht den Umgang mit dem Gesetz bekanntlich nicht 
leicht. Nicht zuletzt deshalb wird der Schwierigkeitsgrad mancher Fälle dem Leser 
vielleicht einen Stoßseufzer entlocken. Aber die Rechtsprobleme, an denen die juristi-
sche Ausbildung orientiert sein sollte, sind nun einmal diejenigen des realen Lebens, 
nicht die einer von der Rechtswirklichkeit abgeschotteten akademischen Welt. Im-
merhin bietet sich dem Leser auf diese Weise die Gelegenheit, zu sehen, was äußer-
stenfalls von ihm erwartet wird.

Im übrigen ist das Werk vor allem als eine „juristische Denkschule“ gedacht. 
Wichtiger, als das Studium an den neuesten Produkten von Gesetzgebung und Recht-
sprechung auszurichten, erscheint es mir nämlich, angehende Juristen zum juristi-
schen Denken anzuregen und ihre juristische Phantasie herauszufordern. Damit wer-
den Eigenschaften gefördert, auf die gerade der Anwalt angewiesen ist. Im Rahmen 
einer Fallsammlung können solche Fähigkeiten zwar nur in bescheidenem Maße ge-
schult werden. Aber wenigstens soweit dies möglich ist, soll hier ein Beitrag dazu 
geleistet werden. Unmittelbares Ziel ist es, dem Adepten des Rechts ein Begleitbuch 
an die Hand zu geben, das ihm auch noch in den fortgeschrittenen Stadien seines 
Studiums eine Hilfe leistet und es ihm ermöglicht, eine im akademischen Unterricht 
vielfach erprobte Denk- und Vorgehensweise an unterschiedlichen Rechtsmaterien zu 
testen.

Verbesserungsvorschläge und sonstige sachbezogene Hinweise, für die ich mich im 
voraus bedanke, erbitte ich der Einfachheit halber an meine e-Mailadresse braun@
uni-passau.de.

Passau, im April 2012 Johann Braun



beck-shop.de 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
46
48
49
50

Gebrauchsanleitung

I. Dieses Buch ist zunächst eine Klausurenlehre. Es soll Ihnen helfen, sich auf die 
Klausuren vorzubereiten, die in der Anfänger- und der Fortgeschrittenenübung, im 
Rahmen der Zwischenprüfung sowie heute vielfach auch zum Abschluß dogmati-
scher Vorlesungen geschrieben werden. In der Sache dient es damit zugleich der Vor-
bereitung auf das Erste Staatsexamen. Es soll Sie schonend an das Niveau heranfüh-
ren, mit dem Sie bei dieser Prüfung am Ende Ihres Studiums zu rechnen haben.

Sodann ist dieses Buch aber auch als Denkschule gedacht. Es soll Ihnen die Ein-
übung von Denk- und Handlungsformen ermöglichen, die für jeden Juristen unver-
zichtbar sind. Dem Anfänger müssen diese frühzeitig nahegebracht, dem Fortge-
schrittenen müssen sie immer wieder in Erinnerung gerufen werden. Damit diese 
Denkschule ihre Wirkung entfalten kann, muß sie daher über eine längere Zeit hin-
weg als Begleitlektüre herangezogen werden.

II. Was das vorliegende Buch von vielen anderen Fallsammlungen und Anleitungs-
büchern unterscheidet, ist vor allem dreierlei.

1. Einmal wird der Leser nicht mit Rechtsprechungs- und Literaturhinweisen über-
häuft, deren vollständige Lektüre seine gesamte Zeit in Anspruch nehmen würde. 
Was in diesem Buch gelehrt werden soll, läßt sich nicht durch Fußnoten, sondern nur 
durch Beispiele erläutern. Diese fi nden sich im Praktischen Teil des Buches in hinrei-
chender Zahl. Wem die wenigen Lektürehinweise am Ende der Musterlösungen nicht 
genügen, wird in jedem Lehrbuch oder Kommentar weitere fi nden.

2. Die ausgearbeiteten Lösungen sind sodann so beschaffen, daß sie in der ange-
gebenen Zeit tatsächlich geschrieben werden können. Der Leser wird also weder mit 
bloßen Lösungsskizzen abgespeist, bei denen wesentliche Dinge offenbleiben, noch 
wird er mit wissenschaftlichen Abhandlungen konfrontiert, die nicht einmal von der 
Schreibleistung her in der zur Verfügung stehenden Zeit bewältigt werden könnten.

3. Der auffälligste Unterschied aber ist der, daß hier konsequent die Sicht des An-
walts miteinbezogen wird. Dazu sind weniger Änderungen erforderlich, als man 
 meinen möchte. Um den Forderungen der Praxis entgegenzukommen, muß man sich 
nur entschließen, die Sicht des Richters nicht länger als die „normale Betrachtungs-
weise“ des Klausurbearbeiters vorauszusetzen. Dementsprechend wird hier durch-
gehend dazu angeleitet, bei der Fallbearbeitung von bestimmten Rollen her zu den-
ken und zu argumentieren. Je nach Fallgestaltung führt dies zur Perspektive des 
Richters, der den ihm vorgelegten Fall in eine vorgegebene Ordnung einfügt und 
richtet, meistens jedoch zur Perspektive des Anwalts, für den das Recht zunächst 
einmal ein Mittel ist, um bestimmte Zwecke zu erreichen oder Interessen durchzu-
setzen.

III. Um das Buch sinnvoll zu nutzen, sollten Sie auf jeden Fall erst einmal den Theo-
retischen Teil lesen. Das gilt auch dann, wenn Sie manches davon noch nicht verste-
hen. Auf diese Weise werden Sie nämlich am besten mit dem Ziel vertraut, das Sie 
langfristig erreichen sollen. Den Theoretischen Teil sollten Sie aber auch dann vor-
weg lesen, wenn Ihnen vieles davon bereits bekannt sein sollte. Was hier dargelegt 
wird, bildet nämlich die ostinate Begleitmusik zu den Fallbeispielen des Praktischen 
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Teils. Sie werden mit diesen Fällen besser zurechtkommen, wenn Sie entsprechend 
darauf eingestimmt sind.

Den Praktischen Teil selbst sollten Sie nicht nur lesen, sondern auch durcharbei-
ten. Das muß nicht unbedingt in derselben Reihenfolge geschehen, in der die Fälle 
hier behandelt sind. Diese Anordnung orientiert sich an der Erfahrung, daß sich das 
Verständnis des Zivilrechts leichter erschließt, wenn man sich zunächst gewisse 
Kenntnisse über Besitz und Eigentum und das Deliktsrecht aneignet, bevor man sich 
den komplizierteren Strukturen der Rechtsgeschäftslehre und des Leistungsstörungs-
rechts zuwendet. Wenn Sie als Anfänger in der Vorlesung mit einem anderen Aufbau 
konfrontiert sind – häufi g werden die Vorlesungen nämlich nach dem Vorbild des 
Gesetzes gegliedert –, können Sie die Aufgaben ohne weiteres in einer anderen Rei-
henfolge durchgehen. Um dies zu erleichtern, habe ich die Fälle zu Themenkomple-
xen zusammengefaßt, die durch eigene Überschriften ausgewiesen sind. In einem 
Stück durcharbeiten können Sie das Buch ohnehin erst dann, wenn Sie bereits in 
 einem fortgeschrittenen Semester stehen. Das in den späteren Fällen vorausgesetzte 
Wissen steht Ihnen nämlich am Anfang Ihres Studiums noch nicht zur Verfügung.

Sie brauchen die Fälle nicht unbedingt alle vollständig auszuformulieren, vor allem 
dann nicht, wenn Sie auch noch in andere Fallsammlungen einen Blick werfen. Von 
einem bestimmten Punkt an läßt sich durch das Schreiben von Klausuren nicht mehr 
so viel gewinnen, daß man die dafür aufgewandte Zeit auf andere Weise nicht besser 
nutzen könnte. Eine detaillierte Lösungsskizze sollten Sie aber in jedem Fall anferti-
gen, sonst ist das Buch für Sie nutzlos. Nur wenn Sie jeden Fall mindestens bis zu 
dem Punkt bearbeiten, wo die Niederschrift beginnen müßte, werden Sie die Routine 
bekommen, auf die Sie im Ernstfall angewiesen sind.

Gebrauchsanleitung
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